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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

sera florena

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Düngemittel im Aquarium

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Alfauna AGFirmenname:

Römerstr. 9Strasse:

CH-4314 ZeiningenOrt:

Telefon: +41 (0) 618513366 Telefax:+41 (0) 618513391

Herr MeierAnsprechpartner:

1451.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.

GHS-Einstufung

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente

Hinweis zur Kennzeichnung

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und 

gekennzeichnet.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Wässerige Lösung
Chemische Charakterisierung

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Beschmutzte, durchtränkte Kleidung wechseln.

Allgemeine Hinweise

Für Frischluft sorgen. Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten . Bei Reizung 

der Atemwege Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen . Bei Berührung mit der Haut 

sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 

hinzuziehen.

Nach Hautkontakt

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen . Bei Berührung mit den 

Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fliessendem Wasser spülen und 

Augenarzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
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Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei 

Erbrechen Aspirationsgefahr beachten.

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Bisher keine Symptome bekannt.

ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Geeignete Löschmittel

Keine bekannt

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Das Produkt selbst brennt nicht. Im Brandfall können entstehen: Schwefeloxide, Chlorwasserstoff 

(HCl), Stickoxide (NOx), Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid.

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen 

lassen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden. Kontakt mit 

Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Verschüttete Mengen sofort beseitigen.
6.2. Umweltschutzmassnahmen

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das 

aufgenommene Material gemäss Abschnitt Entsorgung behandeln .

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Hinweise zum sicheren Umgang

Es sind keine speziellen technischen Schutzmassnahmen erforderlich.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben. Nach Gebrauch Verschlusskappe sofort wieder 

aufsetzen.

Weitere Angaben zur Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen halten. Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern. 

Empfohlene Lagerungstemperatur: bei Raumtemperatur

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Keine besonderen Vorsichtsmassnahmen erforderlich.

Zusammenlagerungshinweise
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Es sind keine speziellen technischen Schutzmassnahmen erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

7.3. Spezifische Endanwendungen

Düngemittel im Aquarium

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Bisher wurden keine nationalen Grenzwerte festgelegt. 

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Es sind keine speziellen technischen Schutzmassnahmen erforderlich.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der 

Arbeit nicht essen und trinken. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei 

Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Schutz- und Hygienemassnahmen

Augenschutz: nicht erforderlich. Berührung mit den Augen vermeiden. 

Falls Spritzer möglich sind, folgendes tragen: Gestellbrille mit Seitenschutz

Augen-/Gesichtsschutz

Handschutz ist nicht erforderlich. Berührung mit der Haut vermeiden.

Handschutz

Körperschutz: nicht erforderlich. Verschmutzte Kleidungsstücke sind vor der Wiederverwendung zu 

waschen.

Körperschutz

Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.

Atemschutz

Keine besonderen Umweltschutzmassnahmen erforderlich. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

rotbraun

flüssigAggregatzustand:

Farbe:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

charakteristischGeruch:

Prüfnorm

pH-Wert (bei 20 °C): 5,0-6,5

Zustandsänderungen

nicht anwendbarSchmelzpunkt:

100 °CSiedebeginn und Siedebereich:

nicht anwendbarSublimationstemperatur:

Keine Daten verfügbarErweichungspunkt:

Keine Daten verfügbar:

nicht anwendbarFlammpunkt:

Entzündlichkeit

nicht anwendbarFeststoff:
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Keine Daten verfügbar

Explosionsgefahren

Keine Daten verfügbarZündtemperatur:

Nicht brandfördernd.

Brandfördernde Eigenschaften

Schüttdichte: Keine Daten verfügbar

Wasserlöslichkeit: vollständig mischbar

Keine Daten verfügbarVerteilungskoeffizient:

9.2. Sonstige Angaben

10,23 %Festkörpergehalt:

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Zersetzung bei längerer Lichteinwirkung möglich.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Exposition an Sonnenlicht.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine.

10.5. Unverträgliche Materialien

Chlorwasserstoffgas, Schwefeloxide, Stickoxide (NOx), Kohlendioxid, Kohlenmonoxid.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar.

Akute Toxizität

Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar.

ATEmix berechnet

ATE (oral) 25000,0 mg/kg; ATE (dermal) 250000000,0 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) 750,00 mg/l; 

ATE (inhalativ Aerosol) 81,685 mg/l

Reiz- und Ätzwirkung

Häufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen führen. Einatmen von Staub/Nebel 

oder Aerosol verursacht Reizung der Atemwege. Die Aussage ist von den Eigenschaften der 

Einzelkomponenten abgeleitet. Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar.

Sensibilisierende Wirkungen

Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar.

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder längerer Exposition

Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar.

Revisions-Nr.: 1,08,0 Überarbeitet am: 20.01.2014 CH - DE



sera florena

EG-Sicherheitsdatenblatt

Materialnummer: florena-01Druckdatum: 04.07.2014 Seite 5 von 6

Alfauna AG

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Aspirationsgefahr

Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar.

Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar.

Spezifische Wirkungen im Tierversuch

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der 1999/45/EG.

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Sonstige Angaben zu Prüfungen

Erfahrungen aus der Praxis

Einstufungsrelevante Beobachtungen

Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar.

Sonstige Beobachtungen

Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar.

Allgemeine Bemerkungen

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten . Bei 

bestimmungsgemässem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu 

erwarten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar. Die ökotoxikologischen 

Eigenschaften dieser Mischung sind durch die ökotoxikologischen Eigenschaften der 

Einzelkomponenten (siehe Kapitel 3) bestimmt. Bei bestimmungsgemässem Umgang sind keine 

Umweltbeeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar. Produkt nicht unkontrolliert in die 

Umwelt gelangen lassen.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Aufgrund der vorliegenden Daten zu Eliminierbarkeit/Abbau und Bioakkumulationspotential ist eine 

längerfristige Schädigung der Umwelt unwahrscheinlich.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen 

lassen.

Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen 

lassen. Entsorgung gemäss den behördlichen Vorschriften.

Abfallschlüssel Produkt

161002 Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind; Wässrige flüssige Abfälle zur externen 

Behandlung; Wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 01 fallen

Abfallschlüssel Produktreste

Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind; Wässrige flüssige Abfälle zur externen 

Behandlung; Wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 01 fallen

161002

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung

Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (anderswo 

nicht genannt); Verpackungen (einschliesslich getrennt gesammelter kommunaler 

Verpackungsabfälle); Verpackungen aus Kunststoff

150102
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Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt 

werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. Entsorgung gemäss den 

behördlichen Vorschriften.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.5. Umweltgefahren

neinUMWELTGEFÄHRDEND: 

14.6. Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Verwender

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Sonstige einschlägige Angaben

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

0,149 %Angaben zur VOC-Richtlinie (EG):

Nationale Vorschriften

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für diesen Stoff ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt 

entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen 

Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten 

Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht 

übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt 

oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem 

Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so 

gefertigte neue Material übertragen werden. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand 

unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und 

begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom 

Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten .

Weitere Angaben

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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